16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen und des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente


(Belgisches Staatsblatt vom 24. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen und des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen


Art. 2 - Artikel 5 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. März 2023, wird durch die Paragraphen 7 und 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 7 - Die Bediensteten der Staatssicherheit und des Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes der Streitkräfte sind bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufträge von einer vorherigen Ermächtigung durch den für Inneres zuständigen Minister befreit, um auf die in Artikel 3 Absatz 1 bis 3 erwähnten Informationen zuzugreifen.

Mit der in Artikel 13 Absatz 1 erwähnten Sanktion wird jeder Bedienstete der Staatssicherheit und des Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes der Streitkräfte bestraft, der unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflicht über das Nationalregister erhaltene Informationen Personen, die nicht ermächtigt sind, diese Informationen zu erhalten, mitteilt oder diese Daten zu anderen Zwecken als der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufträge benutzt.

§ 8 - Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste, nachfolgend "Ständiger Ausschuss N" genannt, des Enquetendienstes für die Nachrichtendienste und des Verwaltungspersonals des Ständigen Ausschusses N, die Informationsbedarf haben und vorher vom Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses N namentlich bestimmt werden, sind bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufträge von einer vorherigen Ermächtigung durch den für Inneres zuständigen Minister befreit, um auf die in Artikel 3 Absatz 1 bis 3 erwähnten Informationen zuzugreifen.

Mit der in Artikel 13 Absatz 1 erwähnten Sanktion wird jedes Mitglied des Ständigen Ausschusses N, des Enquetendienstes für die Nachrichtendienste und des Verwaltungspersonals des Ständigen Ausschusses N bestraft, das unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflicht über das Nationalregister erhaltene Informationen Personen, die nicht ermächtigt sind, diese Informationen zu erhalten, mitteilt oder diese Daten zu anderen Zwecken als der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufträge benutzt."


Art. 3 - In Artikel 8 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 13. August 2022, werden die Paragraphen 6/1 und 6/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"§ 6/1 - Die Bediensteten der Staatssicherheit und des Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes der Streitkräfte sind bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufträge von einer vorherigen Ermächtigung durch den für Inneres zuständigen Minister befreit.

Mit der in Artikel 13 Absatz 1 erwähnten Sanktion wird jeder Bedienstete der Staatssicherheit und des Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes der Streitkräfte bestraft, der unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflicht die Nationalregisternummer Personen, die nicht ermächtigt sind, diese Nummer zu erhalten, mitteilt oder diese Nummer zu anderen Zwecken als der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufträge benutzt.

§ 6/2 - Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses N, des Enquetendienstes für die Nachrichtendienste und des Verwaltungspersonals des Ständigen Ausschusses N, die Informationsbedarf haben und vorher vom Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses N namentlich bestimmt werden, sind bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufträge von einer vorherigen Ermächtigung durch den für Inneres zuständigen Minister befreit.

Mit der in Artikel 13 Absatz 1 erwähnten Sanktion wird jedes Mitglied des Ständigen Ausschusses N, des Enquetendienstes für die Nachrichtendienste und des Verwaltungspersonals des Ständigen Ausschusses N bestraft, das unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflicht die Nationalregisternummer Personen, die nicht ermächtigt sind, diese Nummer zu erhalten, mitteilt oder diese Nummer zu anderen Zwecken als der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufträge benutzt."


Art. 4 - In Artikel 17 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. November 2018 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 13. August 2022, wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

"Öffentliche Behörden und öffentliche oder Privateinrichtungen, die die Ermächtigung zum Zugriff auf Informationen des Nationalregisters der natürlichen Personen erhalten haben, einschließlich aller in Artikel 5 erwähnten Instanzen, müssen die Einsichtnahmen rechtfertigen können, ob diese von einem einzelnen Nutzer oder durch ein automatisches EDV-System vorgenommen werden. Zu diesem Zweck führen Nutzer ein Register der Einsichtnahmen, um die Rückverfolgbarkeit der Einsichtnahmen zu gewährleisten."


Art. 5 - In Artikel 17 Absatz 4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. November 2018, wird das Wort "Datenschutzbehörde" durch die Wörter "zuständigen Aufsichtsbehörde" ersetzt.


KAPITEL 3 - Abänderungen des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente


Art. 6 - Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. März 2023, wird durch vier Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Die Bediensteten der Staatssicherheit und des Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes der Streitkräfte sind bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufträge von einer vorherigen Ermächtigung durch den für Inneres zuständigen Minister befreit, um auf die Daten der Bevölkerungsregister, des Fremdenregisters und des Warteregisters zuzugreifen.

Mit der in Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Sanktion wird jeder Bedienstete der Staatssicherheit und des Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes der Streitkräfte bestraft, der unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflicht über die Bevölkerungsregister, das Fremdenregister oder das Warteregister erhaltene Informationen Personen, die nicht ermächtigt sind, diese Informationen zu erhalten, mitteilt oder diese Daten zu anderen Zwecken als der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufträge benutzt.

Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste, nachfolgend "Ständiger Ausschuss N" genannt, des Enquetendienstes für die Nachrichtendienste und des Verwaltungspersonals des Ständigen Ausschusses N, die Informationsbedarf haben und vorher vom Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses N namentlich bestimmt werden, sind bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufträge von einer vorherigen Ermächtigung durch den für Inneres zuständigen Minister befreit, um auf die Daten der Bevölkerungsregister, des Fremdenregisters und des Warteregisters zuzugreifen.

Mit der in Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Sanktion wird jedes Mitglied des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste, des Enquetendienstes für die Nachrichtendienste und des Verwaltungspersonals des Ständigen Ausschusses N bestraft, das unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflicht über die Bevölkerungsregister, das Fremdenregister oder das Warteregister erhaltene Informationen Personen, die nicht ermächtigt sind, diese Informationen zu erhalten, mitteilt oder diese Daten zu anderen Zwecken als der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufträge benutzt."




Art. 7 - Artikel 6bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. März 2003 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 13. August 2022, wird durch die Paragraphen 8 und 9 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 8 - Die Bediensteten der Staatssicherheit und des Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes der Streitkräfte sind bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufträge von einer vorherigen Ermächtigung durch den für Inneres zuständigen Minister befreit, um auf die Daten des Personalausweisregisters und des Ausländerkartenregisters zuzugreifen.

Mit der in Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Sanktion wird jeder Bedienstete der Staatssicherheit und des Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes der Streitkräfte bestraft, der unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflicht über das Personalausweisregister und das Ausländerkartenregister erhaltene Informationen Personen, die nicht ermächtigt sind, diese Informationen zu erhalten, mitteilt oder diese Daten zu anderen Zwecken als der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufträge benutzt.

§ 9 - Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste, des Enquetendienstes für die Nachrichtendienste und des Verwaltungspersonals des Ständigen Ausschusses N, die Informationsbedarf haben und vorher vom Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses N namentlich bestimmt werden, sind bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufträge von einer vorherigen Ermächtigung durch den für Inneres zuständigen Minister befreit, um auf die Daten des Personalausweisregisters und des Ausländerkartenregisters zuzugreifen.

Mit der in Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Sanktion wird jedes Mitglied des Ständigen Ausschusses für die Kontrolle über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste, des Enquetendienstes für die Nachrichtendienste und des Verwaltungspersonals des Ständigen Ausschusses N bestraft, das unter Verstoß gegen die Vertraulichkeitspflicht über das Personalausweisregister und das Ausländerkartenregister erhaltene Informationen Personen, die nicht ermächtigt sind, diese Informationen zu erhalten, mitteilt oder diese Daten zu anderen Zwecken als der Erfüllung seiner gesetzlichen Aufträge benutzt."


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 16. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT



Die Ministerin der Landesverteidigung
L. DEDONDER

Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

